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K UN D M A C H U N G 
 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Sonnberg i.M. hat in seiner Sitzung am  

08. September 2022 folgende Beschlüsse gefasst: 

 
1. Der Bebauungsplan Nr. 8 (Prischlsiedlung) wird nach Einholung der Stellungnahmen 

beschlossen. 

2. Für den Bebauungsplan Nr. 9 (Keplinger) wird ebenfalls nach Einholung der Stellungnahmen 
beschlossen. 

3. Der gemeinsame Kaufvertrag mit den sechs neuen Grundeigentümern der Keplingergründe 
wird beschlossen. Der Kaufpreis beträgt 120 € pro m². Die in der letzten Sitzung beschlossene 
Vorgehensweise zur Veräußerung der Keplinger-Parzellen wurde durchgeführt. 

4. Der Grundsatzbeschluss für die Flächenwidmungsplanänderung Nr. 28 und die Änderung des 
Örtlichen Entwicklungskonzeptes Nr. 12 wird gefasst. Es soll eine Teilfläche des Grundstückes 
188/1 von ca. 890 m² von Grünland in Dorfgebiet zur Schaffung eines Bauplatzes im Bereich 
Dreiegg 7 (Schaffer) gewidmet werden. 

5. Dem Ansuchen um Verlängerung der Bauverpflichtung bis 31.12.2023 für das Grundstück 
Rudersbach 94 wird stattgegeben. 

6. Der Abschreibung aus dem öffentlichen Gut und der Zuschreibung ins öffentliche Gut nach 
§ 15 Liegenschaftsteilungsgesetz im Bereich der Florikreuzung wird zugestimmt. Dabei 
handelt es sich um einen minimalen Flächentausch im Ausmaß von ca. 20 m² im Bereich der 
Kreuzung, um den Bestand in der Natur an den Vermessungsplan der Vermessungskanzlei 
Loidolt DI Peter Anzinger – DI Wolfgang Leitner Ziviltechniker OG, GZ 10385A anzupassen. 

7. Der Winterdienst und Räumplan wurde aktualisiert und vom Gemeinderat neu beschlossen. 

8. Der Weiterführung der Klima- und Energiemodellregion Sterngartl-Gusental wird zugestimmt. 
Die Gemeinde nimmt damit das Förderprogramm der Region in Anspruch und übernimmt die 
erforderliche Finanzierung von 0,30 Euro pro Einwohner für die Projektdauer von weiteren 3 
Jahren. 

9. Durch das Ausscheiden von Helmut Enzenhofer und Reinhard Plakolb aus dem 
Gemeindedienst ist eine Nachbesetzung des Personalbeirates erforderlich. Auf Vorschlag der 
Bediensteten wurden AL Melanie Rechberger und Robert Lichtenberger als Vertreter und 
Karina Mader und Günter Prammer als Ersatzmitglieder entsendet. 

10. Die Geschäftsordnung des Personalbeirates wurde an die aktuellen gesetzlichen 
Bestimmungen angepasst und vom Gemeinderat erlassen. Diese Verordnung tritt mit dem auf 
den Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft; gleichzeitig tritt die 
Geschäftsordnung für den Personalbeirat der Gemeinde Sonnberg i.M. vom 28. März 2003 
außer Kraft. 

11. Der Prüfbericht über den Voranschlag 2022 der Gemeinde Sonnberg im Mühlkreis wird dem 
Gemeinderat zur Kenntnis gebracht. 
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12. Der 1. Nachtragsvoranschlag mit dem Mittelfristigen Finanzplan für 2022 bis 2026 wird 
beschlossen. Im Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit weist der Nachtragsvoranschlag 
Einnahmen von € 2.147.300,00 und Ausgaben von € 2.038.700,00 auf, welcher somit einen 
Überschuss von € 108.600,00 ergibt. Der Überschuss konnte gegenüber dem Voranschlag 
deutlich erhöht werden, dies vor allem aufgrund der positiven Entwicklung der Ertragsanteile 
des Bundes und der Sonderbedarfszuweisung des Landes Oberösterreich. 

13. Bürgermeister Leopold Eder berichtet über die aktuellen Gespräche und die geplante 
Vorgehensweise für einen möglichen Gehsteigbau im Bereich Rudersbach bis zum 
Wagnerweg.  

 

Der Bürgermeister: 

 

 

Leopold Eder 

Öffentliche Bekanntmachung durch 

Anschlag  

 

Angeschlagen am 21.09.2022 

Abgenommen am 06.10.2022 


